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Anlage 5  
Zustimmungserklärung  

des Grundstückseigentümers / Erbbauberechtigten  
zum Netzanschlussvertrag 

 
Anschlussnehmer, die nicht Grundstückseigentümer oder Erbbauberechtigte sind, haben die 
schriftliche Zustimmung des Grundstückseigentümers bzw. Erbbauberechtigten1 zur Herstel-
lung und Änderung sowie Aufrechterhaltung des weiteren Betriebs des Netzanschlusses 
unter Anerkennung der für den Anschlussnehmer und den Grundstückseigentümer bzw. 
Erbbauberechtigten damit verbundenen Verpflichtungen beizubringen. Diese Zustimmungs-
erklärung ist erforderlich, um bei einem Auseinanderfallen in der Person des Anschlussneh-
mers und des Grundstückseigentümers/Erbbauberechtigten dem Netzbetreiber die Aus-
übung seiner Rechte und Pflichten, insbesondere bei der Herstellung, Änderung und Auf-
rechterhaltung des weiteren Betriebs des Netzanschlusses auch gegenüber dem Grund-
stückseigentümer/Erbbauberechtigten zu ermöglichen. Mit der Zustimmungserklärung wird 
der Grundstückseigentümer bzw. der Erbbauberechtigte nicht Schuldner der aus dem Netz-
anschlussverhältnis resultierenden Kosten.  
 

1. Dies vorausgeschickt, stimmt der  
 
 Grundstückseigentümer                  Erbbauberechtigte  (bitte ankreuzen) 
 

 
Name, Vorname bzw. Firma 

 
für folgenden Netzanschluss:  
 
  

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
 
 

Gemarkung, Flurstück, Flurnummer 

 
dem Abschluss des Netzanschlussvertrages zwischen Anschlussnehmer  
 
 
 
Name, Vorname des Anschlussnehmers 

 
mit der Kundennummer: (bitte eintragen) 

 
 
Kundennummer 

 
und dem Netzbetreiber Stadtwerke Schwedt GmbH und der Inanspruchnahme seines 
Grundstücks unter Anerkennung der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Netzan-
schluss und die Anschlussnutzung (Gas) bei Entnahme hinter Druckregelung in Mittel- oder 
Hochdruck (AGB Anschluss)“ zu. 
 

 
1  Die Zustimmung des Erbbauberechtigen sollte immer dann (gegebenenfalls zusätzlich) eingeholt werden, wenn sich das 

anzuschließende Objekt im Besitz des Erbbauberechtigten befindet (siehe dazu die Erläuterung in Fn. 1 des Formulars Zu-
stimmungserklärung (NDAV)). 
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2.     Bei Veräußerung seines Grundstücks/Erbbaurechts unterrichtet der Grundstückseigen-
tümer/Erbbauberechtigte den Netzbetreiber hiervon unverzüglich in Textform und ver-
pflichtet den Erwerber zur Abgabe einer gleich lautenden Zustimmungserklärung. 

3.    Das unabhängig von einer Verbindung mit dem Grundstück fortbestehende Eigentum 
des Netzbetreibers an sämtlichen Leitungen oder sonstigen Anlagen, die der Netzbe-
treiber auf dem Grundstück errichtet hat oder noch errichten wird, erkenne ich an. 

 
 

_________________________, den ____________________ 

 

 

__________________________________________________ 
 
Unterschrift Grundstückseigentümer/Erbbauberechtigter  


